
	Fallstudie GmbH


	Die Techniker Adler, Berhold und Clemens wollen ein Unternehmen gründen. Keiner der Beteiligten will mit seinem Privatvermögen haften.

	Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 170.000 €. Auf dieses Stammkapital hat der Gesellschafter Adler eine Stammeinlage von 80.000 €, Gesellschafter Berthold eine Stammeinlage von 60.000 € und Gesellschafter Clemens von 30.000 €. Die Gesellschafter leisten vor der Eintragung ins Handelsregister folgende Einlagen.
Adler: 30.000 € / Berthold: 10.000 € / Clemens: 10.000 €

	1.
	[bookmark: _GoBack]Dem Entschluss für die Gründung einer GmbH waren intensive Beratungen vorausgegangen. Aus welchem Grund haben sich die Gesellschafter gegen die Gründung einer Personengesellschaft ausgesprochen.

	2.
	Stellen sie fest, ob das für die Gründung der GmbH vorgesehene Stammkapital den gesetzlichen Regelungen entspricht. 
Welchen Betrag hat jeder Gesellschafter bereits vor der Eintragung ins Handelsregister zu leisten?

	3.
	Welche Form ist für den Gesellschaftsvertrag vorgesehen?

	4.
	Wann erlangt die GmbH eine eigene Rechtspersönlichkeit als juristische Person?

	5.
	Das GmbH-Gesetz schreibt vor, dass die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer haben muss. Der Gesellschafter Adler übernimmt diese Aufgabe. Warum ist in den gesetzlichen Regelungen über die OHG eine solche Regelung nicht zu finden?

	6.
	Wegen der angespannten Liquiditätslage im Gründungsjahr will der Geschäftsführer den erzielten Gewinn nicht an die Gesellschafter ausschütten.

	6.1
	Wie viele Stimmen haben die 3 Gesellschafter jeweils bei Abstimmungen in der Gesellschafterversammlung?

	6.2
	Können Berthold und Clemens die von Adler vorgeschlagene Nichtausschüttung des Gewinnes verhindern?


Auszug aus dem GmbH-Gesetz

§ 2 Form des Gesellschaftsvertrags
(1) Der Gesellschaftsvertrag bedarf notarieller Form. Er ist von sämtlichen Gesellschaftern zu unterzeichnen.
§ 5 Stammkapital; Geschäftsanteil
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft muß mindestens fünfundzwanzigtausend Euro betragen.
(2) Der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils muss auf volle Euro lauten. 
§ 5a Unternehmergesellschaft
(1) Eine Gesellschaft, die mit einem Stammkapital gegründet wird, das den Betrag des Mindeststammkapitals nach § 5 Abs. 1 unterschreitet, muss in der Firma abweichend von § 4 die Bezeichnung "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)" oder "UG (haftungsbeschränkt)" führen.
(2) Abweichend von § 7 Abs. 2 darf die Anmeldung erst erfolgen, wenn das Stammkapital in voller Höhe eingezahlt ist. Sacheinlagen 
§ 6 Geschäftsführer
1) Die Gesellschaft muß einen oder mehrere Geschäftsführer haben.
(2) Geschäftsführer kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person sein. 
§ 7 Anmeldung der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
(2) Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn auf jeden Geschäftsanteil, soweit nicht Sacheinlagen vereinbart sind, ein Viertel des Nennbetrags eingezahlt ist. Insgesamt muß auf das Stammkapital mindestens soviel eingezahlt sein, daß der Gesamtbetrag der eingezahlten Geldeinlagen zuzüglich des Gesamtnennbetrags der Geschäftsanteile, für die Sacheinlagen zu leisten sind, die Hälfte des Mindeststammkapitals gemäß § 5 Abs. 1 erreicht.
§ 11 Rechtszustand vor der Eintragung
(1) Vor der Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft besteht die Gesellschaft mit beschränkter Haftung als solche nicht.
(2) Ist vor der Eintragung im Namen der Gesellschaft gehandelt worden, so haften die Handelnden persönlich und solidarisch.
§ 13 Juristische Person; Handelsgesellschaft
(1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung als solche hat selbständig ihre Rechte und Pflichten;
§ 35 Vertretung der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 
(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, sind sie alle nur gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft befugt
§ 47 Abstimmung
(1) Die von den Gesellschaftern in den Angelegenheiten der Gesellschaft zu treffenden Bestimmungen erfolgen durch Beschlußfassung nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
(2) Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.


1. beschränkte Haftung
2. 
	80.000
	60.000
	30.000
	Min 25.000

	30.000
	10.000
	10.000
	Min 12.500

	20.000
	15.000
	7.500
	

	Korrekt
	Bringt nur 10.000 statt 15.000
	Korrekt
	Mindeskaptialanlagen korrekt




3. notarielle bekurkundung (notarielle Form)
4. ab eintragung ins handelsregister
5. Weil eine OHG eine Personengesellschaft ist und somit jeder zur geschäftsführung verpflichtet ist
6.1   Adler 8/17 ==> 8 Stimmen
Berthold 6/17 ==> 6 Stimmen
	Clemens 3/17 ==> 3 Stimmen
6.2 Ja da Sie zusammen 9 Stimmen haben uns somit die 8 Stimmen von Adler mit absoluter Mehrheit überstimmen können 

 

